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Kirchenunionen 1im Jahrhundert

Die Geschichte kırchlicher Wiedervereinigungsbestrebungen 1St alt WwW1e die Geschichte
der Kirchenspaltungen Im zwanzıgsten Jahrhundert sınd die Bemühungen kor-
poratıve („Organısche.) Kirchenunionen einem wesentlichen Moment der e}  mtiecn
ökumenischen Bewegung geworden Von 1910 bıs 1970 kam über korpora-
tiven Un10onen in allen Teilen der Welt, VOTLT allem 1n den denominationell völlig ZzZer-

splitterten USA und 1n den Gebieten der sSogenannten Jungen Kirchen. Gegenwärtig
werden über Unionsverhandlungen geführt; den bedeutendsten gehören zweitels-
ohne die 1953 offiziell begonnenen Verhandlungen 7zwiıischen Anglıkanern un Metho-
disten 1n England und die 1960 1nNs Leben gerufene „Consultatiıon Church Unij0on“
(COCU) 1n den USA

Diese Bemühungen lassen sich VO  ; dem Grundgedanken leiten, daß auf die Dauer
nıcht genuge, WE Kirchen sıch einer begrenzten interkonfessionellen Kooperatıon
bereitinden oder sıch Z einer Föderatıon (Kirchenbund) nach Art des Okumenischen
Rats der Kırchen, der konfessionellen Weltbünde oder der Evangelischen Kirche 1n
Deutschland zusammenschließen, ohne dabe; ıhre Eigenständigkeit und Unabhängig-
eıt 1n Lehre un Verwaltung aufzugeben. Einheit der Kirche se1 auch dann noch nıcht
genügend gyegeben, WE Kirchen sıch gegenselt1g voll als Kirche Jesu Christi anerken-
NECN, miteinander begrenzte oder volle Abendmahlsgemeinschaft aufnehmen und den
Amtsträgern der anderen Kırchen gestatten, ıhre Funktionen in der eigenen Kirche AaUuSs-

zuüben, aber organısatorisch voneinander unabhängig bleiben un insotern weiterhin
als gELFrENNTE Kırchen 1in Erscheinung treten Das eigentliche Z;el aller Einigungsbemü-
hungen musse vielmehr se1n, da{fß bisher getreNNTLE Kırchen eın gemeınsames Glaubens-
bekenntnis erarbeıten, Übereinstimmung über die Sakramente und das kıirchliche Amt
erzielen, sıch ferner ıne gemeinsame organısatorische Struktur geben und . auf diese

Überarbeitete Fassung eınes Reterats 1m Rahmen eines gemeinsamen Oberseminars der ökumen!1-
schen Institute der Universität München der Leıitung der Professoren Dr. Friıes und Dr Pan-
nenberg ıber „Zielvorstellungen christlicher Einheit (Sommersemester

Eıinige Literaturhinweise ZUTr allgemeınen Orientierung: Art. Kirchliche Einigungsbestrebungen, 11 *
Dıie Relıgion 1n Geschichte und Gegenwart RGG) °ITI, 379—404 ; Art. nıonen 1m Protestantismus, eb
OE KRouse Neıll, Geschichte der Okumenischen ewegung —1 Bde (Göt-
tingen bes IL: SA (zıt Rouse Neıill); Winterhager, Kirchenunionen des Jahrhun-
derts (Zürich, Frankfurt (zıt. Wıinterhager); Macha, Kirchenbünde und Kircheneinheit. Soziolo-
gyische rwägungen den Einigungsbestrebungen der Kırchen, 1n dieser Zschr. 184 (1969) 404—417 ; Kır-
chenunionen und Kirchengemeinschaft, hrsg. \ Groscurth (Frankfurt (zıt. Groscurth); vgl auch
Vorstellungen der Einheıit Uun!' Modelle der Eınigung. Eın vorläufiges Studiendokument der Ommıssıon
tür Glauben un Kirchenverftfassung (Oktober
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Weıse eiıner CC Gemeinschaft zusammen wachsen, die ihnen erlaubt, 1n Zukunft
als 2Ne Kirche 1n Erscheinung treten

Motive un Schwierigkeiten der Unionsbewegung

Eıines der theologischen Hauptmotive be1 den Bemühungen Kirchenunion? W ar

die Neubesinnung auf das W esen der Kiırche und deren Einheit als eın Wesensmerkmal
ihres Daseıns und die sıch daraus ergebende Aufgabe, dieser Einheit siıchtbaren Aus-
druck verleihen. Bedeutende Zeugnisse dieser Neubesinnung sind das S1034 „Lambeth-
Quadrilateral“ der driıtten Lambeth-Konferenz AVACA  ' 1885, die Weltmissionskonterenz
in Edinburgh OE der „Appeal al Christian People“ der Lambeth-Konfterenz VO  w

1920 un eın Aufruf des Okumenischen Patrıarchats VO  e} Konstantinopel alle Kır-
chen Christi TT Bildung eines Kirchenbunds Aaus dem gleichen Jahr.

Eın weıteres Motıv ergab sıch AUS der Erfahrung iınsbesondere der Jungen Kiırchen:
iıne zırksame Misszionsarbeit und ıne wirkliche „enculturatıon“ 1STt NUr möglıch, wWenn

G1e Kırchen eiıner bestimmten Regıon ein1g sind. Der kräftigste und bekannteste Aus-
druck dieser Erfahrung 1St 1ne Erklärung der Konterenz des Internationalen Miıss10ns-
Ats 1n Tambaram/Madras 93585 „Uneinigkeıt 1St eın Stein des Anstoßes für die ]äu-
bigen un: eın Gegenstand des Spottes für dıe Ungläubigen Dıie Repräasentanten der
jungen Kırchen yaben einstimm1g ihrem leidenschaftlichen Verlangen, das 1n allen
Ländern gleich stark 1St, nach sıchtbarer Eınigung Ausdruck.“ Um wırksam M1sSsS10N1Ee-
16  } un die Aufgabe der „enculturation“ bewältigen können, legte sıch tast
zwangsläufig nahe dafß siıch die Kırchen eiıner Miıssıonsregion mehr und mehr AUS der
unmıiıttelbaren Abhängigkeit gegenüber den abendländischen Multterkirchen lösten (diese
konnten iıhnen be1 ihren speziellen Problemen kaum helfen) und untereinander NS
zusammenrückten Föderationen oder auch korporativen Uni1ionen.

Diese theologischen Motıve verbanden sıch unlöslich mMIt bestimmten politischen
Ideen Dıie ine wesentliche Idee WAar dıe Idee des „Völkerbunds“, die dıe ökumenische
ewegung Sanz allgemeın stiımulierte, aber auch dem Bestreben VO  — allem der jungen
Kırchen entgegenkam, sıch innerhalb eiıner Region vereinıgen und als die ine Kirche
elines bestimmten Lands oder Distrikts miıt den Kirchen anderer Länder in iıne (SE-
meıinschaft Gleichberechtigter einzutreten. Die Zzwelıte wichtige Idee W ar der Nationalıs-
mu Dies 1St besonders deutlich bei den Kırchen jener Völker, die gerade daran 19
die europäısche Kolonialherrschaft abzuschütteln; wurde beispielsweise der Unıions-
plan ZuUur Church of South India verstanden als ‚eın Weg, dr en nationalen Erwachen
des iındıschen Menschen entgegenkam und ine christliche Exı1ıstenz ohne Bindungen

die alte Mıssıon des estens ermöglıchen sollte“4 ber auch 1n den europälschen
Vgl ZU Folgenden: Rouse — Neill VE 52—-57; RGG IL: 304
Zit RG  C IL: 401
Zit Wiınterhager, 114
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und amerikanıschen Kırchenunionen spielte der Gedanke der eınen Natıon, die 1n eiıner
einz1ıgen Kirche geeint sein musse, ıne erhebliche Rolle

Als Hindernisse spielten natürlich theologische Erörterungen be] den Unionsplänen
iıne zentrale Rolle An der rage nach einem gemeinsamen Glaubensbekenntnis sche1-
terten nahezu alle Versuche einer Union 7zwischen Lutheranern und Nicht-Lutheranern.
Dıie Frage des historischen Episkopats gestaltete alle Verhandlungen 7zwischen anglı-
Ikanıschen und nicht-anglikanischen Kirchen außerst schwier1g und 1e6 die Idee einer
Unı1i1on MIt römisch-katholischen Kirchen zd. nıcht autkommen. Am Kirchenverständnis
zerschlugen sıch alle etwaıgen Pläne einer Unıon mMIt orthodoxen Kırchen.

Indes zeigt sıch S, da{ß auch diejenıgen Unionsvorhaben, bei denen INnan sich über
Fragen der Glaubenslehre oder über das Wesen des geistlichen Amts VO  e} vornherein
ein1g W aAr (bei den Un1i10onen innerhalb einer Konfession) oder z1emlıch leicht ein1gen
konnte (etwa be] dem Plan Z.UF United Church of Canada),; MIt nıcht geringen Schwie-
rigkeiten kämpfen hatten, die den Weg 7AUN  an Unıi0on mühsam und Jangwier1g machten.
So strıitt INa  =) beispielsweise bei aller Einmütigkeit über das Wesen des geistlıchen
Amts sehr zeitraubend über Fragen der Pfarrerausbildung un über den konkreten
Vollzug der Integration der kirchlichen Verwaltung (z.B: Kanada) der 11141l konnte
sıch lange über das rechte Verhältnis VO  - Kırche un Staat nıcht ein1ıgen (Z Schottland).
eıtere Hiındernisse, die bewußt oder unbewußlt immer wiıieder ine Raolle spielen, sınd
soz1ale Spannungen, se1 CS zwıschen verschiedenen Rassen (Z The Methodist Church

und COCU oder zwiıschen den soz1alen Schichten, 1n denen die einzelnen art-
nerkirchen vornehmlich beheimatet sınd, terner atmosphärische Mentalitätsunterschiede
oder auch aktuelle politische Auseinandersetzungen (Z Kanada).

Es scheint eın sozialpsychologisches (Geset7z se1n, da{fß die nıcht-theologischen Bar-
yıeren stärker hervortreten, Je näher der Termin der Unıi10n heranrückt, und auch
nach der Unıion der neugegründeten Kirche iıne längere eıit erhebliche Krisen berei-
e  =) Dıie schwer taß%baren Mentalıtätsditferenzen treten dabe; b  n in der orm ZuUtage,
da{fß INa  w sıch über sıch triıvıale Dınge streıtet: Dıie VO  } den Geistlichen der einen
Kırche herkömmlicherweise getragenen Gewänder sınd Miıtgliedern der anderen Kirche
unannehmbar:;: INa  w} streitet sich über die Frage, ob beim Abendmahl künftig der Einzel-
kelch oder der gyemeınsame elch üblich seın solle: INa  =) klammert sıch liebgewor-
dene Detaıils der herkömmlichen Gottesdienstftormen USW. ıcht selten VerSuCht INan,
der In solchem SÖtreit ZULage tretenden Abneigung die gyeplante Union durch L1LECU-

eingeführte theologische Argumente Legıtimation und Ser1o0s1ität verleihen,
der schliefßlichen Ablehnung des Unionsplans den Charakter eıner Glaubens- und (Ge-
wissensentscheidung gyeben können. Nahezu jede durchgeführte Kirchenunion führte
ZUr Abspaltung VO  - Mıinderheiten der der Union beteiligten Kirchen eın Faktum,
das VO  - Gegnern der Unionsbewegung n als Argument 1Ns Feld geführt wiırd, ob-
wohl sıch diese Mıiınderheiten nıcht selten schon nach kurzer eIit der neugeschaftenen
Unıion nachträglich angeschlossen haben

Vgl ZU Folgenden: Rouse Neıill E 111—-115; RGG 11, 398
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Es fällt auf, dafß innerkonfessionelle Wn o6scorhaben ebensoviel eit ZUr Durchfüh-
rung brauchen W1€e überkonfessionelle Unionspläne. Oftenbar machen VOrLr allem die
nıcht speziell theologischen, sondern sozlalpsychologisch begründeten Hiıindernisse nötıg,
für jedes Unionsprojekt ıne Zeıitdauer VO  e eın oder Zzwelı Generationen aNZzZUSeLILZEN
dies auch dann, WEeNN zwiıischen den beteiligten Kiırchen eın theologischer Dissens ıcht
besteht. Eıne Beschleunigung scheint kaum möglıch se1n, WwI1e das Scheitern des angli-
kanısch-methodistischen Unionsprojekts 1n England 1969 ohl zeıgt.

Dıiese Beobachtungen Jegen den Schluß nahe, der sıch auch and anderer Vor-
gange 1M Zusammenhang der ökumenischen ewegung bestätigen läßt, da{fß näamlich
die Kirchen ıhre Identität und ihre Kontinuität keineswegs ausschliefßlich oder auch LUr

vornehmlich durch eın gemeinsames Bekenntnis, durch ein gemeınsames Glaubensver-
ständnıiıs oder durch ein bestimmtes Amtsverständnis wahren, sondern durch sehr kom-
plexe soz1ı1ale Mechanısmen und Verhaltensmuster, deren Eıgenart und deren Bedeutung
der theologischen Reflexion nıcht selten lange verborgen bleibt, als S1e fraglos tunk-
tiıonıeren können, deren stabilisiıerende Energıe aber offenkundig wiırd, sobald die
rationale theologische Diskussion Ergebnissen kommt, die die Legitimationsbasıs
dieser bestehenden Mechanismen edroht. Wenn beispielsweise in der Bundesrepublik
die kritischen Stimmen iıne Annäherung der Kirchen zahlreicher hören
sind, Je weıter die Annäherung in den orundlegenden theologischen Posiıtionen OTrTan-

schreitet dann scheint dieser Vorgang aum mehr durch theologische Diskussion allein
bewältigt werden können; mu{ ohl auch sozlalpsychologisch verständlich ZEe-
macht und MmMI1t entsprechenden Methoden bewältigt werden. Dıie GOGU scheint 1n ihren
Planungen diesem Sachverhalt sehr bewußt Rechnung tragen.

Im folgenden sınd solche Unıionen oder Unionsprojekte dargestellt, die 1n der öku-
meniıschen Diskussion paradıgmatische Bedeutung erlangt haben Dıie Beispiele der
Church of Scotland und der Methodist Church 1n USA sollen 1ine Anschauung VO  > den
Schwierigkeiten vermitteln, die sıch 7zwischen Kirchen ergeben, zwiıschen denen keine
Lehrdifferenzen bestehen. Die United Church of Canada oilt als Idealtyp einer Kır-
chenunion nach dem VO Söderblom Prinzıp der gegenseltigen rgan-
ZUNSg und Bereicherung Von stet1g ineinander wachsenden Tradıtionen; der Unions-
VOrsgans der Church of South India kann demgegenüber als Musterbeispiel einer
Kırchenunion gelten, die sıch VO  } dem Prinzıp leiten läßt, dafß für das NEeUE Leben 1in der
Einheit als Preıs das Absterben der Teilkirchen zahlen sel: dieses Prinzıp wurde VO  a

Palmer auf der zweıten Weltkonferenz VO  w} Faıth and Order 1937 formuliert un
erhielt nach dem Zweiten Weltkrieg dem Einflufß arl Barths verstärkten Auft-
trıeb Die Church of South India und der anglıkanısch-methodistische Unionsplan 1n
England sınd typische Modelle der Integration der kiırchlichen Ämter bei Unıi0onen VO  e
Kırchen mi1t hıstorischem Episkopat un nıcht bischöflich verfaßten Kirchen.

Vgl Frıes, Marsch 1Ns Getto 1m Bereıich der Okumene?, 1n : Marsch 1Ns Getto? Der Weg der Ka-
tholiken 1n der Bundesrepublik, hrsg. AT Lehmann und Rahner München 40—55

Vgl Wınterhager, 21
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Korporatıve Unionen, innerkonfessionell

The Church 0} Scotland (1929)
Seit der Retormation 1St Schottland Zanz überwiegend eın presbyterianisches Land

TIrotz des gemeiınsamen Bekenntnisses und einer gemeinsamen Kirchenordnung kam
1m Lauf der eit vielen Spaltungen. „Aber fruchtbar die Presbyterianer 1ın Spal-
CunNgeCN sind, fruchtbar sınd s1ie 1n iıhrer Begabung und Geduld be1 der Beseitigung
VO'  3 Spaltungen.“ ® Im Jahrhundert kam mehreren Unionen kleiner frei-
kirchlicher Gruppen Als 1mM Oktober 1900 die ree Church of Scotland un! die United
Presbyterians zZzur United ree Church verschmolzen, galt 1mM wesentlichen NUuUr noch
i1ne Hauptspaltung überwinden: 909/0 der Presbyterianer Schottlands (709/0 der
Gesamtbevölkerung) gehörten entweder ZUL Church of Scotland oder Zur United ree
Church.

Obwohl keine theologischen Dıifferenzen 1m ENSECICHN Sınn 7zwıschen beiden Kırchen-
tumern gab, doch die Schwierigkeiten auf dem Weg ZUE Union beträchrtlich. Fın-
mal herrschte in beiden Kırchen ıne unterschiedliche Mentalıität: Die Church otf SCOt-
and Wr „eIn wen1g 1ın ihrer Orthodoxie, überkommene Traditionen gebun-
den un schwerfällig, sıch umzustellen“. Die United ree Church hatte bereits
erfahren, welche Anforderungen ıne Un1on stellt; s1e WAar wendiger ın ihrer liturgi-
schen Haltung und 1n ıhrem Verhältnis den historischen Bekenntnissen.

Die Hauptschwierigkeit War jedoch, dafß die Church otf Scotland Staatskirche WAarTtr

un diesem Status zunächst hartnäckig festhalten wollte Dıie Uniıited ree Church
erklärte demgegenüber auf ihrer Generalsynode 19708, die Entstaatlichung der Church
of Scotland und die Verselbständigung ihres Vermögens se1 1mM Interesse sowohl des
Staats als auch der Kirche gelegen und ıne unverzichtbare Voraussetzung für 1ne
Union.

Innerhalb der Church of Scotland kam darautfhin einem Prozeß des Umden-
kens. Nach Jangwierigen Verhandlungen mıiıt dem Parlament verabschiedete dieses 1921
ıne Vorlage, durch die einerseits der Kirche das Recht zugesichert wurde, in allen
Fragen der Lehre und des kırchlichen Lebens iıhr eigenes echt schaffen,
andererseits die Natıon in ihrer Gesamtheit auf ihre Pflicht hingewiesen wurde, Gott
und Christus dienen un das Reich Gottes tördern. Auf dieser Basıs konnten beide
Kirchen den Kınıgungsprozefßs vollenden. 1928 legten die Kırchen die endgültigen Vor-
schläge ZUr Unıion VOLIL; 928/29 fanden nach und nach 1n den Kirchenkreisen, den
Presbyterien und Gemeinden die Abstimmungen

Dıie Unıion wurde Oktober 1929 vollzogen. Zum etzten Mal kamen die (je-
neralsynoden der beiden Kirchen INM: Wwe1l Züge machten sıch auf den
Weg ZUrFr St.-Giles-Kathedrale; als S1e sıch trafen un einem einzigen Zug wurden,
stimmte INan den Psalm 133 Al} „Siehe, W1e fein und 1eblich 1St CcS, Wenn Brüder ein-

Rouse Neıill IT D vgl z Folgenden ebı 5760
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trächtig beisammen wohnen.“ ach dem gemeınsamen Gottesdienst begaben sich alle
ZUSAaMMIMMNE ZUT ersten gemeinsamen Generalsynode. Einmütig wurde die Entschließung
getalt, da{ß die beiden Kirchen „ Jetzt und ftür immer iıne Kirche bılden und dafß der
Name der Kirche lauten oll The Church of Scotland“.

Die eıit nach der Gründung der Kirche War nıcht leicht. Beide Kirchen
nahezu 1n jedem Pftarrort Schottlands vertreten, und xab 1m Zug des Zusammen-
schlusses vielerorts heikle Probleme der Anpassung, Ärger und Anımositäiten nıcht
angesichts VO  - Grundsätzen, sondern in Detailfragen. Eıne kleine Minderheit VO  - iwa2

109/0 konnte sıch mMIit dem Unionsplan nıcht einverstanden erklären und hielt der
Irennung fest; diese weiterbestehende United Free Church of Scotland umtafßte 1956
eLwa 01010 Mitglieder.

The Methodist Church (I959)
Diese Unı1on 1St ine der größten, d1e protestantischen Kirchen erreicht wurde,

ohne ırgendeıine bedeutende abweichende Minderheit hınterlassen: 1955 hatte die
Mefthodist Church über Miıllıonen Miıtglieder

Dıie Hauptprobleme aut dem Weg dieser Unı1i10n nıcht theologischer oder
verfassungsmäßiger Ärt, sondern die Überwindung der emotıional aufgeladenen -
7z1ıalen Spannungen 7zwischen den ord- und den Südstaaten, dıe 1844 zur.Spaltung
geführt hatten. Damals behandelte die Generalkonterenz der Methodist Episcopal
Church den Fall e1Ines Bischofs, der durch seine Z7zweıte Heırat Eıgentümer einıger Sk]a-
N  e geworden WAär, und beschlofß, „dafß se1in Amt nıcht ausüben darf, solange dieses
Hindernıis vorliegt“. Mıt dieser Verurteilung der Sklavereı konnten sich die Südstaatler
nıcht abfinden; S1€e leiteten die Trennung eın, un kam Z He Gründung der Methodist
Episcopal Church, South Die Taktlosigkeit der Eroberer AaUuSs den Nordstaaten 186
über dem Süden 1mM amerikanischen Bürgerkrieg tührte einer tiefen Verbitterung,
dıe ine Wiederaufnahme christlicher Beziehungen zwıschen beiden Kırchen bıs auf
weıteres unmöglıch machte.

Dreißig Jahre nach der Trennung, 18574, knüpfte INa  - lose Kontakte 1910
kam ine yemeınsame Kommuissıon zustande, die die Wiıedervereinigung planen sollte.
Nach einem Mißerfolg 1m Jahr 1920 scheiterte eın Unionsversuc| 1mM Jahr 1923 wesent-

ıch daran, dafß INa  z 1mM Süden fürchtete, weıiße Gemeinden könnten schwarzen BischöÖ-
ften unterstellt werden. 1934 nahm INa  - die Verhandlungen wiıeder auf nunmehr
Beteiligung der Methodist Protestant Church, die sıch 1830 VO der Episcopal
Church hatte un ıne vergleichsweise demokratische Verfassung hatte. Damiıt
stellte sıch noch zusätzlıch das Problem einer Integration verschiedener Verfassungs-
strukturen.

Dıie abschließende Einigungskonferenz VO  — Bıschöten und 900 Delegierten fand
Aprıl/Mai 1939 1n Kansas Cıity Der vorliegende Unionsplan wurde einstiımm1%g

Vgl ZUuU Folgenden Rouse Neıll 1L, 60—64
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ANSCHOMLNECN. Das Bemühen, ine dreißig Jahre währende Spaltung überwinden,
hatte damıt nach Jahren Erfolg.

Korporatıve Unionen, überkonfessionell, 7zwiıschen nıcht-bischöflich vertafßten Kirchen

The Unıted Church 0} Canada ( 22250
Dieser organısche Zusammenschlufß VO  - vıer kanadıschen Kırchen (Presbyterianer,

Methodisten, Kongregationalisten, Unıi1on örtlicher Gruppen W Aar der vorläufig letzte
Schritt eınes langen Einıgungswegs 1' 7u Beginn des Jahrhunderts zab 1n Kanada
eLwa verschiedene kırchliche Gemeinschaften;: Wr keineswegs ungewöhnlich, 1n
eiıner Ortschaft mi1t NUu  an 500 Einwohnern cechs U1n ıhre Exıstenz ringende Kırchen
finden Dieser unerträgliche Zustand 1e1% den Wıllen ZET: Eınıgung erstarken. DDas

Jahrhundert War die Epoche der Einigung innerhalb der Konfessionen: nach 1NS-
SESAML achtzehn innerkontessionellen Wiedervereinigungen zab Begınn uUNsSseTrTes

Jahrhunderts 1m wesentlichen acht Kirchengemeinschaften die genannten vıer, dazu
die römiısch-katholische Kirche, die Anglikaner, die Lutheraner und die Baptısten.

1907 erklärte die Generalsynode der Methodist Chüurch; angesichts des wachsenden
kırchlichen Notstands 1mM kanadischen VWesten se1 19888 die eıt für einen entschlossenen
Schritt ZU CENSCICNHN Zusammenschlufßs zwischen den Kırchen gekommen. Im April 1904
kamen Methodisten, Presbyterianer und Kongregationalıisten 1n eıner vorbereitenden
Besprechung übereıin, da{fß iıne organısche Unıi0on wünschenswert und durchführbar sel,
das Ziel se1 ine die Mehrheit der Natıon umtassende Kirche als eın wesentliches Mo-
mMent der nationalen Integration Kanadas. Die Geschichte der Gründung der United
Church of Canada äßt sıch besten in vier Phasen darstellen:

A) Ausarbeitung der Unionsbasıis (1904—-1910): Bıs Z Jahr 1908 konnte sıch eın
offizieller Ausschufß über i1ne Lehrgrundlage ohne größere Schwierigkeiten ein1gen;
auch über das Wesen des yeistliıchen Amts gab keine Lehrdifterenzen. Im Bestreben,
möglıchst viele Kıiırchen 1n der geplanten Unıion zusammenzuführen, tührte INa  aD} (@-
spräche miıt Anglıkanern, Lutheranern und Baptısten, jedoch ohne Ergebnis. Man be-
muhte sıch aber, dıe Unionsbasıs gestalten, da{fß die Diffterenzen diesen der
geplanten Union nıcht beteiligten Kirchen möglıchst gering lieben und auf za Weıse
Wege oftenbleiben könnten, 1n fernerer Zukunft ıne Unıion auch miıt diesen Kır-
chen 1n Angrıiff nehmen können.

Der Ausschu{fß hegte zunächst die I-Ioffn[mg, daß mi1t dem theologischen Oonsens
schon die entscheidende Hürde auf dem Weg ZUrTFr Unıion SC  I1 sel. Indes Lraten

die wiırklich schwıerigen Probleme auf, als die Verhandlungen VO der Theorie YAURE

Praxis VO  e theologischen nıcht-theologischen Problemen, VO  en den Fragen der Lehre
denen der Pfarrerausbildung, VO der Erörterung des Wesens des geistlichen Amts

10 Vgl ZU Folgenden Rouse Neill IL, 64—7/70; Winterhager, AD
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konkreten Fragen der Verfassung, der Verwaltung un der Gesetzgebung Oran-

schritten. Im Bereich der Verwaltung beispielsweise ergab sich die Schwierigkeit, daß
die Methodisten iıhrer TIradıtion eines OTTIS- und gemeindeungebundenen Amts fest-
halten wollten, die Presbyterianer und Kongregationalisten jedoch der Überzeugung
MN, der Pfarrer musse Von seiner Gemeinde beruten werden und dürfe nıcht VvVon

ıhr werden können. ıne weıtere Schwierigkeıit Wal, da{fß der Generalsuper-
intendent der kanadischen Methodistenkirche auf acht Jahre, die Vorsitzenden der
beiden anderen Kirchen hingegen NUur aut ein Jahr gewählt wurden. ıne Kompromiß-
lösung, die die Vorzüge der verschiedenen Verwaltungssysteme vereinıgte un dazu
auch noch die Aussicht hatte, VO  } den Gemeindeversammlungen der verschıiedenen Kır-
chen ANSCHOMME werden, War oftenbar NUr schwer finden

Verpflichtung der Kırchen auf dıie Unionsbasıs (1910—1917): 1910 gaben die SC-
setzgebenden Organe der beteiligten Kirchen ihre vorläufige Zustimmung ZUur AauSSeC-
arbeiteten Unionsbasis. Typisch erscheint, daß VO  —$ dem Augenblick d da die Union
1n greifbare ähe rückte, die kritischen Stimmen das Projekt stärker wurden.
Bıs 1916 WTr die Gegnerschaft be1 den Presbyterianern aut 40 9/0 angewachsen; das
Zentrum des Widerstands Jag 1n den gyröfßten und bestorganisierten, ;ohl auch reichen
Gemeinden des Ostens. Be1 dieser presbyterianischen Opposıtion spielten neben reli-
z1ösen otıven und iınsbesondere der Furcht, dafß die großartige alte Tradition DT'
byterianischen Glaubens 1in der Union aufs Spiel DEeSETZT würde, auch weniıger relig1öse
Motive iıne erhebliche Rolle Man mochte die gefühlsbetonte Oorm der methodistischen
Gottesdienste nıcht leiden oder WAar über die Rolle verargert, die die Methodisten 1m
Feldzug für das Verbot alkoholischer Getränke spielten.

C) Werbung kritische Minderheiten (1917-1921): Angesichts dieser wachsenden
Opposıtion kamen die Kirchen überein, den Vollzug der Union hinauszuschieben und
die eit bis 1921 ausschliefßlich dafür verwenden, die presbyterianısche Minderheit
ZAT Nachgeben bewegen. Der Erfolg blieb Aaus Das Verhältnis zwischen Gegnern
und Befürwortern der Unı0n WAar 1921 fast ZECENAUSO w1e 1917

Letzte Vorbereitungen (1921—1925): Zum endgültigen Vollzug der Union mufß-
ten das Parlament des Dominıions und dıie Provinzparlamente SOZENANNLE „Er-
mächtigungsgesetze“ AaNnSCSAaANSCH werden, die der Union iıne öfftentlich-rechtliche Gül-
tigkeit sichern und die Getahr spaterer Rechtsstreite ermeı1den sollten. Der Streit ZW1-
schen Gegnern und Befürwortern wurde 1n den Parlamentsausschüssen noch einmal
ausgefochten und durch eiınen Streıit Zuständigkeitsiragen erganzt. Da klar WAarT,
daß 1mM Fall einer Union ine Spaltung der presbyterianıschen Kirche unvermeidlich
WAal, wurde 1n den presbyterianischen Gemeinden nochmals über die Unıi0on abge-
stimmt, damıiıt be] der Trennung das Vermögen gerecht aufgeteilt werden könnte. ber
eın Drittel der Presbyterianer stimmte nochmals die Union; diıe Spaltung 91Ng
teilweise QqUCT durch die Famıilien. Am Julı 19724 erhielt das Ermächtigungsgesetz
die königlıche Zustimmung und wurde kanadisches Recht

Am Junı 1925 wurde die United Church ot Canada in der „Arena“ Toronto
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fteijerlich gegründet. In der „Manıifestation der Heiligung“, dem Kernstück des Gr  un-  Aın
dungsgottesdienstes, kam der Grundgedanke der Union eutlich ZU Ausdruck, dafß
nämlich die bisher gegeneinander wirkenden Traditionen der beteiligten Kirchen 1n 7ä-
kunft gemeinsam „Glieder 1m Diıenst der Heıligung des anzen Volkes“ se1n wollten.
Die Vertreter der unıerenden Teilkirchen traten nacheinander auf und verkündeten,
W 4s S1e als „Beiträge ihrer Denominationen“ 1N die yeeinte Kirche mitbrachten.

Der presbyterianische Vertreter: „Wır bringen das Wächteramt der Kırche mıit, das dem Bun-
esvolk Gottes das echt auf Unterweisung 1n der Heiligen I1 gewährleistet.“ Der Vertre-
ter der Methodisten erklärte: „Wır bringen miıt das missionarısche Zeugnis VO  - des Menschen
Erlösung, die persönliche Erfahrung VO Heiligen Geist 1n uns und den Dıenst Seiner hre
in Worten und heiligen Gesängen.“ Der Vertreter der Kongregationalisten fuhr fort: Ar
bringen die freie Ausübung des prophetischen Amts und 1m öftentlichen Leben den insatz für
Gerechtigkeit und für Freiheit des Menschen.“ Der Vertreter der örtlichen Unıion erklärte: Wır
bringen als Geschenk die Kırche vertrauensvoll das Anliegen mıt, da{fi 1 Reich Gottes
immer auch eın Platz sein mOge für eıne intensive Pflege des Gemeindelebens auf örtlicher
Ebene.“ E:

Die 1LEeEUEC unlerte Kirche gyab sıch mıit dem Erreichten nıcht zufrieden. Auf der Zzweı
Monate spater 1ın Stockholm tagenden Weltkonferenz für Praktisches Christentum un
auf der ersten Weltkonferenz für Glaube und Kirchenverfassung (Lausanne WAar
die Kanadische Unıi0on Thema austührlicher Diskussion. 1968 kam einer weıteren
Unıion mit der Evangelischen Brüder-Unität:;: heute steht die Unıi0n 1n Verhandlungen
miıt der Anglikanischen Kirche VO  - Kanada und der Christlichen Kıirche 1n Kanada 1
Sıe hat wesentlichen Anteil der Vereinigung des Reformierten Weltbunds und des
Internationalen Kongregationalistenrats 1m August 1970 in Nairobi 1

„Kiırche Christz ın apan (Nıppon Kırısuto Kyodan) (1941)
Diese Union 1St insofern ein beachtenswerter Sonderftall, als der Anstoß dazu nıcht

VO  =) den Kirchen ausging, sondern VO  } der Japanıschen Regierung 1 Am April 1940
verabschiedete die Regjierung ein Gesetz über religiöse Körperschaften; brachte einer-
seIits den Kırchen den Vorteil staatlicher Anerkennung neben Shintoismus un Buddhis-
INUS, andererseits den Nachteil einer „quälenden amtlichen Kontrolle eines Glaubens,
dessen Grundsätze der Unvereinbarkeit mit den imperialen Zielen Japans verdächtigt
wurden“. 1938 gyab 1n apan neben der römisch-katholischen und der orthodoxen
Kirche ine Christenheit VO  w über 200 01010 Gliedern in Organisationen. Da
der nahezu allmächtige Erziehungsminister WwI1sSsen ließ, dafß jede relig1öse KöÖörper-
schaft mıiıt wenıger als 5000 Miıtgliedern nıcht mit gesetzlicher Zulassung rechnen könnte,

11 Zit. Wınterhager, 38
12 Groscourth, 105, 1172
13 Vgl Groscurth, Kırchliche Unıion unılerte Kırchen, 1n : Evang. Kommentare 398—401,

400; Schabram, Okumenische Impulse aus Nairobi. FEın Reformierter Weltbund stellt sıch
VOT, 1n : Luth Monatshefte (1970) 514—516

14 Vgl ZU Folgenden: Rouse Neıll 5E /2—76; RGG VI, 1147; Groscurth 106
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sahen sıch denominationelle Gruppen CZWUNSCH, sıch 1941 eıiner „Kırche Christi
1n Japan“ vereinıgen.

Der Kyodan umta{ßte 1n seiner endgültigen Gestalt Presbyterianer, Methodıisten,
Baptisten, Lutheraner, Jünger Christı, 1iıne Anzahl kleinerer Gruppen und anglıka-
nısche Gemeıinden (von insgesamt 229) mMmI1t drei Bıschöfen:;: diese drei Bischöfe weihten
1943 sıeben andere, die bischöfliche Sukzession 1ın Zeıten der Getahr sıchern. Auft
Anordnung des Staats mujifßte der Kyodan straft organısıert werden, außerdem mußte
se1ine Verfassung mı1t natiıonalıstischem Gedankengut angereichert werden; hieß
darın beispielsweise, da{fß der Japanısche Christ „seiınen Christenglauben stärken solle,
ındem den Weg der tradıtionellen japanıschen Ethik Nau befolgt und seinen
Beiıtrag eıstet tür die Zukunft des japanıschen Reichs“.

1945 hoben die Besatzungsmächte das (zesetz über relıg1öse Körperschaften auft
Eınıge kleinere Gruppen ZOSC sıch sotort A der Unıion zurück. Dıie Lutheraner tOr-
derten, da{fß sıch der Kyodan nıcht als Kırche, sondern als Bund verstehen solle, dran-
SCH damıt aber nıcht durch un: gyaben AaUuS$S Ireue ıhrer Konfession die Miıtgliedschaft
MIt Bedauern auf Die sechs überlebenden anglikanischen Bischöte wurden auf Emp-
fehlung der Lambeth-Konferenz VO 1948 VO  e der inzwischen wiedergegründeten
anglıkanıschen Kirche Japans als WAar gültig, aber wıder die Ordnung geweihte Bı-
schöfe ohne Jurisdiktion übernommen. Die Spannungen zwıschen den 1mM Kyodan Ver-

bleibenden Gruppen erheblıich. Man bezichtigte die Führer AaUusSs der Kriegszeıt
der Kollaboration mMIt der Regierung und verlangte iıhren Rücktritt. Man mußte sıch
über ıne gemeinsame Bekenntnisgrundlage einıgen; dies gelang 1956 Man mufßÖte iıne
HELE Verfassung erarbeiten, die den einzelnen Gruppen und iıhren relig1ösen und theo-
logischen Tradıtionen größeren Spielraum gewährt, und somıt alle Diskussionen e1d-
voll nachholen, die yewÖhnlich der Gründung einer Unıion vorausgehen. Der Kyodan
hat sıch iınzwischen konsolidiert; {A vereinıgte sıch miıt der Vereinigten Kirche VO  —

Okınawa.

Korporatıve nıonen VO  a} bischöflich und nıcht-bischöflich vertaßten Kiırchen

The Church of South Indıa (1947)
Diese Union W ar die 9 die ine Kirche mi1ıt historischem Episkopat und Kırchen

ohne bischöfliche Verfassung verein1ote . Beteıilıgt vier anglıkanısche Diözesen
Südindiens, dıe vier methodistischen (nıcht-episkopalen) Synoden dieser Region und
1ne 1908 gegründete föderative Gemeinschaft Aaus Kongregationalıisten, Presbyteria-
NEeIN un anderen reformilerten Gruppen (die SOSENANNTE „South India United
Church“) MIi1t insgesamt Miıllion Mitgliedern.

Vgl ZU' Folgenden: Rouse Neıl! 11, 59—93; Wınterhager, 112—-223; Sundkler, Art Südindıen,
1n * RGG NI 468—477
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Hauptmotive tur dıe Einıgung einmal das Bestreben nach einer wırksamen
Missionsarbeıt, ferner der aufkommende indische Nationalismus (sechs Wochen VOL der
Konstituierung der Unıj10n War Nehru als Ministerpräsident der Indischen Union Veli-

eidigt worden), der den einzelnen Kirchen nahelegte, siıch AUS der Abhängigkeit der
Mutterkirchen des estens lösen, ihren eigenen indischen Weg suchen, als gleich-
berechtigte Partner gegenüber den Kirchen des estens aufzutreten und s1e o  d mi1t

Vorstellungen VO  w der Sichtbarkeit der Einheit der Kirche herauszufordern.
Einen ersten konkreten Anstoß ZUur Union zab die Konterenz VONN Tranquebar 1m

Maı 1919 Von 1920 bıs 1929 wurde ıne Ausgabe eines Scheme of Church Unıion
in South India erarbeitet. Dıie Diskussion und wiederholte Korrektur dieses Plans ZOß
sıch über ein Jahrzehnt hın In den Jahren 1943 bıs 1946 tanden in den einzelnen Kır-
chen die etzten Abstimmungen über den endgültigen Unionsplan Am DTA Sep-
tember 1947 wurde die CS konstitulert.

Bezüglıch der Bekenntnisgrundlage einıgte INnan sıch 1M wesentlichen autf das anglı-
kanische Lambeth-Quadrilateral VO  e’ 188558 un dessen revıdıerte orm VO  e} 1920: dem-
nach 1St die heilige Schrift als höchste und zureichende Autorität für Glaube und K
ben anzuerkennen; Nicänum und Apostolicum sind vyemeınsames Glaubensbekennt-
N1S; Taute und Abendmahl gelten als VO  e} Christus eingesetzte Sakramente:;: das
„historische Bischofsamt“ wiıird übernommen.

Der eigentlich springende Punkt des Unionsplans 1St die Art und Weıse, w 1e in  }

die anglikanısche Tradıition des „historischen Episkopats“ mıt den nicht-bischöflichen
Verfassungstradıitionen der anderen beteiligten Kirchen ZU Ausgleich bringen wollte.
Man entschied sıch für das historische Bischofsamt und verfügte, daß VOTI1 Zeitpunkt
der Unıi0n 1n der CSI 1Ur mehr die bischöfliche Ordinatıon VO  3 Amtsträgern geben
solle Zugleich wurde bestimmt, da{ß die nıcht-bischöflich ordıinıerten Amtsträger, die
zu Zeitpunkt der Gründung der Unıi0n schon eın Amt innehaben, w 1e bisher ıhr Amt
weiterhin ausüben dürfen: S1e sollen gleiches Recht und gyleichen Status haben W 1€e die
bischöflich ordınıerten Amtsträger; allerdings sollen die Gläubigen dagegen gyesichert
se1n, daß ıhnen eın Amt aufgezwungen würde, das s1e gewissensmäfßıig nıcht bejahen
könnten. Die Frage nach der theologischen Bewertung des Amts und der VO e1it-
punkt der Union bestehenden verschıedenen AÄmtertypen darf laut Vertfassung dre1-
ßıg Jahre lang nıcht diskutiert werden.

Der diesen Bestimmungen und dem befristeten Verzicht aut ine theologische Defi-
nıtıon des Amts zugrunde liegende Gedanke WAal, da{fß sıch dieser anomale TZustand
nach dreißig Jahren V12 tactı normalisiert haben werde in dem Sınn, daß dann alle
nıcht bischöflich ordinıerten Amtsträger beispielsweise Aaus Altersgründen AUuSs dem
Dienst geschıeden se1in werden, LUr mehr bischöflich ordinijerte Amtsträger geben
werde, sıch damıt ine weıtere Diskussion über das theologische Verhältnis der verschie-
denen Amtertypen erübrigen werde und siıch dıe Frage nach dem Wesen des Amts
leicht lösen lasse. Nach Ablauf der dreißig Jahre (also oll dann noch arüber
entschieden werden, welchen Bedingungen LCU eingereıste ausländische Mi1Sss10-

Stimmen 191, 11l 769
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NarTre ohne bischöfliche Ordination 1n der CSI eın Amt ausüben dürten. Diese typische
Grundıidee, einen theologischen Schwebezustand für dreißig Jahre 1n Kauf Zz.u nehmen,

nıcht 1947 über Fragen entscheiden mussen, 1n denen vielleicht kaum Eınıgung
erzielen SCWESCH ware und die sıch nach Ablaut einer Generatıon VO  e selbst erledigt

haben würden, W ar Gegenstand weltweıter Erörterungen und ist n1ıe mehr wieder-
holt worden.

Der einschlägige Abschnitt der Verfassung der CSI lautet: „Die Kırche VO  3 Südindien er-
nımmt den historischen Episkopat und wird ıhn 1n einer konstitutionellen Form beibehalten.
Dıie UÜbernahme bedeutet jedoch keinerlei Verpflichtung auf eine bestimmte theologische Inter-
pretatıon des bischöflichen mts. Weder 1n bezug auf das bischöfliche Amt noch auf andere
AÄmter und lenste wiırd VO  w} einem Geistlichen, der 1n den Dienst dieser Kirche eintritt, eine
theologische Wertung gefordert werden Vom Tag der Verkündigung der Union werden
für reißig re die Geistlichen aller Kırchen, deren Missıonen die früher existieren-
den Teilkirchen gegründet haben, als Diıener (Mınıisters) der Kirche VO  3 Südindien zugelassen
werden Nach Ablauf der dreißig FE wırd die Kırche VvVvon Südindien ents  eiden, ob
weıterhin Ausnahmen geben oll für die 1n der Regel bischöflich ordinierenden Geistlichen.
Ebenso wırd nach Ablauf der reißig Jahre eine allgemeıine Entscheidung arüber getroffen
werden, welchen Bedingungen Geistliıche anderer Kirchen 1n den Dienst der Kirche VO:  3

Südıiındien aufgenommen werden sollen urch diese Entscheidungen sollen WEe1 Grundsätze
betont werden: (1) Es ol] 1n der Kirche VOIN Südiındien eın einheitliches Amt geben. (2) Die
Kırche vVon Südindien oll volle Sakramentsgemeinschaft und Lebensgemeinschaft pflegen miıt
den Konfessionen, Aaus denen dıe Kırche von Südindien hervorging.“ 16

Gegenwärtige Unionsverhandlungen

Verhandlungen zwischen Anglikanern und Methodisten ın England
1946 rief der damalıge Erzbischof VO  } Canterbury, Fisher, die englischen Frei-

kirchen auf, „TOo take ep1scopacy into theır system“. 1953 beschlossen die Methodisten,
miıt der Kirche VO  3 England Unionsverhandlungen aufzunehmen 17. Eıne gyemischte
Kommissıon arbeitete VO  . 1956 bis 1963° sS1e kam dem Ergebnis, da{fß die Eıniıgung
7zwischen Anglıkanern und Methodisten 1n einem Zwei-Stufen-Plan verwirklicht WCI-

den solle Wiährend der Eersten Stufe sollen beide Kirchen 1n volle Gemeinschaft mi1t-
einander TereHNs ohne ihre Identität aufzugeben; 1n der Zzweıten Stufe soll dann ıne
vereinıgte Kirche gebildet werden. Dieser 7Zwei-Stufen-Plan ähnelt in den Grundzügen
dem Unionsplan der CSI (Die Stufe des englischen Plans entspricht den erSten drei-
ig Jahren 11947-1977] der CSI) Im Unterschied ZUuU südindischen Plan und 1n An-
Jehnung die Unionsprojekte VO  3 Nordindien und Ceylon sieht der englische Plan
jedoch Begınn der ersten Stufe Rekonziliationsgottesdienste VOT, die der Integra-

16 Z1it. Wınterhager, 197; 201
17 Folgende Darstellung und Zitate ARIN) dem Scheme (mıt Seitenzahl) nach Heese, Anglikaner

nd Methodisten auf dem Weg ZULXK Eıinheıit, in:! Internat. Kıirchl Zschr. 59 (1969) 135—149; ferner eb
154 E 255
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tiıon beider bestehender Amtsformen dienen sollen 1965 stimmten beide Kirchen die-
SCIIH Plan grundsätzlich Man gyründete 1ne offizielle Anglikanisch-Methodistische
Einheitskommiuission. Diese veröftentlichte 1967 einen Zwischenbericht, 1968 den end-
gültıgen Bericht 1in wel Teilen: „Anglican-Methodist Unıity, ATt The Ordinal“ und
„Anglican-Methodist Unıity, art The Scheme“

Bezüglıch der Lehre stellt der Scheme fest, „dafß unls keine substantiellen Lehrfragen
voneınander trennen“ (Scheme, ZW AAar gyebe ungelöste Glaubensunterschiede, aber
S1e folgen nıcht den traditionellen Konfessionsgrenzen, sondern überschneiden sS1e. Im
anzen 1St der Scheme gepragt VO Geıist der anglikanischen „comprehensiveness“.

Wıe 1n allen Unionsverhandlungen, die VO  ’ anglikanischer Seite gyeführt werden,
nımmt die Erörterung der Amltsfrage 1mM Scheme einen breiten Raum e1n. Die Angli-
kaner hatten 1965 der Aufnahme tormeller Unionsverhandlungen Ü: A auf folgender
Grundlage zugestimmt: „Die Annahme des Bischofsamts 1n Kontinuität mi1t dem histo-
rischen Episkopat durch die Methodistenkirche und die unveränderliche Praxıs der bi-
schöflichen Ordination ihrer Amtsträger 1n der Zukunft“ (Scheme, 179) Im 7Zwischen-
eriıcht 196/ wird testgestellt, da{ß die Methodisten das Bischofsamt übernehmen WEeTr-

den „als eın Zeichen und Unterpfand der Einheit und der Kontinuität der Kirche Jesu
Christi“ (Scheme, 8 Schon trüher hatten die Methodisten erklärt, da{ß S1e 1ın der Über-
nahme des Episkopats nıcht blofß i1ne rage kırchlicher Verwaltung sehen, dafß s1e sıch
vielmehr bewufßt sınd, „dafß S1e sıch hier nıcht 1m Kontext des bloßen Namens oder der
Jurisdiktion bewegen, sondern 1in dem der Apostolizität, mMIi1t allem, W 4as dies für die
Lehre VO  e Gott un: seiner Kirche bedeutet“ (Scheme, 38)

Um kritischen Einwänden VO  3 Methodisten begegnen, weıst der Scheme Aaus-

drücklich darauf hin, da{ß die tradıtionelle Kritik der Methodisten Bischotsamt nıcht
sosehr dieses selbst als bestimmte Theorien gerichtet SCWESCH sel, die aber
auch VO  e} vielen Angliıkanern abgelehnt würden: die Anglican Communion habe n1e-
mals offiziell irgendeine besondere Theorie über den rsprung des historischen Bı-
schofsamts, seine CNAaUC Beziehung zZu Apostolat und den Sınn, 1in dem als VO  e

Gott gegeben aufgefafist werden musse, VertfetenN) die yleiche Freiheit der Interpreta-
t10n, W1€e sS1e den Anglikanern herrsche, MmMUsse auch den Methodisten eingeräumt
werden.

Die Methodistenkirche und die künftige Union, heißt 1mM Scheme Weiter‚ solle
nıcht autf eın bestimmtes Modell des bischöflichen Amts Aaus dem oder Jahrhundert
oder AUS dem englischen Jahrhundert verpflichtet werden: vielmehr wolle inNnan 1mMmM
Lauf der ersten Stutfe ıne NECUEC Gestalt des Bischofsanits suchen, das für die Zukunf
gültig sein könne (vgl Scheme, 38) Als unverzichtbare Elemente des Bischofsamts
nn der Scheme Aufsicht, „leadership 1n thought 2hal actıon“, Ausübung der kırch-
lichen Disziplin, Seelsorge den Geistlichen; dem Bischof kommt terner die Ordina-
t10n aller Geistlichen und die Teilnahme der Konsekration anderer Bischöfe Z Or-
dinatıon und Konsekration sollen Jebenslang gültig se1n. Der Scheme hält für richtig,
wenn der jeweilige Präsiıdent der Methodistenkonferenz ZUuU Bischot konsekriert wiırd,
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ungeachtet der Tatsache, da{ß seine Amtsdauer herkömmlicherweise auf ein Jahr be-
schränkt 1St

Begınn der ersten Stufe oll 1n beiden Kirchen ein NEeUuUu erarbeiteter gemeiınsamer
Ordinationsritus eingeführt werden, der als Aart The Ordinal 1968 veröfftentlicht
wurde. Als das Wesentliche 1mM Rıtus gilt Ordinationsgebet un Handauflegung. In
Einzelheiten nımmt sıch der Ordıinationsritus den der Kirche VO  3 Südindien ZUuU Mu-
STGE: Eın römisch-katholischer Theologe, Lecuyer: urteilte, nach seiner Meınung
könne dieser Rıtus V der römisch-katholischen Kirche vollständiıg als Ordinations-
rıtus übernommen werden.

DDas charakteristische un auch meısten krıtisıerte Stück des Unionsplans sind die
vorgesehenen Versöhnungsgottesdienste Begınn der ersten Stufe Neben dem „Cen-
tral Service“, 1n den anglıkaniıscherseits hauptsächlich die Bischöfe einbezogen se1n sol-
len, sollen ‚Local Servıces“ stattfinden, 1n denen die Integration der anglikani-
schen und methodistischen Amtsträger 1in den einzelnen Distrikten geht Das Kernstück
dieser Gottesdienste soll laut Scheme die „Handauflegung mıiıt Gebet auf jeden Diener
der Kıirche durch einen höheren Amtsträger der anderen“ se1n (Scheme, 120) Das Zi;e]
der Acts of Reconciliation sol] se1N, die VOr Gott und den Menschen VO  w beiden Kır-
chen übernommene Verpflichtung Zur Einheit öfftentlich ZU Ausdruck bringen, auf
diese Weıse iıne lange Periode der Isolierung und Unabhängigkeit eenden und
durch den Akt der Handauflegung die Amtsträger zusammenzuführen „als Mıiıt-Pres-
byter nach der Gestalt und der Lehre des AÄmts, woraut sıch beide Kırchen zeein1gt ha-
ben  CC (Scheme, 127) Der Scheme betont ZWAaTr, da{fß durch diesen Akt gegenseıtiger Hand-
auflegung die geistliche Wirklichkeit des Amts 1n der Methodistenkirche, w 1e€e bisher
ausgeübt wurde, nıcht iın rage gestellt seıiın soll; ßr aber bewufßrt offen, ob sıch
be] dieser Handauflegung für die methodistischen Amtsträger unnn ine Reordination
oder ine bedingte Ordination oder 1Ur eın Symbol der vegenseılitigen Anerkennung
handeln oll So trıtt die Stelle des dreifßsigjährigen theologischen Schwebezustands
1n der Kiırche VO  w Suüdindien ine VO:  e Kritikern „kalkulierte Zweıdeu-
tigkeit“ der Versöhnungsgottesdienste nach dem englischen Plan 1

Dıieser Gedanke der Versöhnungsgottesdienste spielt übrıgens auch 1n anderen inter-
kontessionellen Lehrgesprächen über das kirchliche Amt iıne Rolle Das Dokument
„ Teilkonsens über das kırchliche Amt  «“ der Theologengruppe VO  3 Dombes beispiels-
weise schlägt der römisch-katholischen und den protestantischen Kirchen ebenfalls VOTrT,
dıe vegenseltige Anerkennung und Wiederannahme der Ämter durch ıne Wechselseitige
Handauflegung MI1t „polyvalentem Charakter“ vollziehen 1

Offene Probleme, w1e die Gestalt der zukünftigen gemeınsamen Ämter-
struktur, der Gebrauch untermentierten Weıns beim methodistischen Abendmahl, die
Behandlung der übrigbleibenden konsekrierten Abendmahlselemente, die zeıtwelse

15 Zit. 1} Nach dem Scheitern des Unionsplanes 7zwiıschen Anglikanern un Methodisten, 1n : HerdKorr
23 (1969) 354

19 Deutsche Übersetzung dieses Dokuments 1n : HerdKorr (1973) 36—39, 39
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noch weiterbestehende Feier des Abendmahls durch autorisierte Laıen be] den Metho-
disten, die verschiedene Behandlung Geschiedener in beiden Kırchen, das unterschied-
liche Verhältnis VO  - Kirche und Staat sollen laut Scheme 1M Laute der ersten Stufe
einer Lösung zugeführt werden.

Die Internationale altkatholische Bischofskonferenz kam 1ın einer vorsichtigen Stel-
lungnahme VO Maı 1969 1n onnn dem Schluß, „dem Ordinal gegenüber eın kla-
1CS Ja n mussen, dem Scheme gegenüber kein absolutes Neın agch dürfen
Im Vertrauen darauf; daß die Kirche VO  e} England ihren katholischen Charakter be-
wahrt, ATrteLr die IBK die weıtere Entwicklung ab 1n dem Sınne, daß S1Ee ihr endgülti-
SCS Urteil IST abzugeben EIINAS, wWwenn Stute erreicht 1St und ine Zeitlang gedauert
haben wırd.

Dem Unionsplan WAar bislang bein Erfolg beschieden. Man WAar übereingekommen,
daß durchgeführt werden solle, W CII in beiden Kirchen ıne Mehrheit VO  - Z5 0/9
erreichen könne. Die entscheidende Abstimmung fand Juli 1969 Die 1n
London tagenden anglıkanischen Konvokationen VO  w} Canterbury un: ork konnten
jedoch 1Ur 69 0/9 der Stimmen aut den Plan verein1ıgen. Damıt Walr der Plan vorläufig
gescheitert, obwohl die gleichzeitig in Birmingham tagende Methodistenkonferenz eıne
Mehrheit VO  5 77,49/0 ZUgUNSICH der Unıion ergab.

Die Verantwortlichen beider Kiıirchen siınd sıch ein1g, da{fß diıeses Scheitern nıcht als
endgültig betrachtet werden dart schon allein deshalb, we1l viele Gemeinden, die für
die Union gestimmt hatten, iıhrer Enttäuschung adurch Luft machten, dafß S1e demon-
StFatıv gemeinsam das Abendmahl fejerten, nicht wenıge Gläubige 1mM Scheitern
dieses Plans eiınen endgültigen Beweıs für die Unfähigkeıit der institutionellen Kirche
sehen, „den dringendsten Nöten des christlichen Lebens gerecht werden“,
w 1e iıne „dritte Konfession“ 1m Entstehen begriften 1St und somıt ıne unkontrollierte
Entwicklung VO  w} Platz oreift A

Die Gründe für das Scheitern der Uni1on dürften kaum theologischer Art se1n. Eın
Kommentator meılint: „Das Unbehagen der anglıkaniıschen Bourgeoisıe VOTL den kleinen
Leuten in den methodistischen Gemeinden, der a1e das alkoholfreie Abendmah!
austeilt, 1St 1mM Grunde der einzige miserable Hemmschuh eıner Entwick-
lung.“

Consultation Church Unıon (COCU) (seıt
An diesem bisher größten Unionsprojekt 1n der Geschichte der ökumenischen ewe-

Zuns beteiligten sıch NEUN Denominationen MIt ınsgesamt Millionen Mitgliedern
20 Stellungnahme der IBK 1! Internat. Kirchl Zschr. 59 (1969) 1501753

Vgl Smart, Nach der. Abstimmung ber den anglikanisch-methodistischen Unionsplan. Die S1-
tuatıon 1n der Sıcht eines anglıkanıschen Laıen, 1n : ‚Vang. Kommentare (1969) 602604

29 Nach dem Scheitern 255
23 Vgl Z Folgenden: Crow, Auf dem Wege ZUT Kirchenunion Autrut ZUrC Begegnung, 1n *

Groscurth, 79—96; Rohland, Amerikanische Kiırchen aut dem Weg ZUr Einheıt, 1n ! Okumenische und-
schau 15 (1969) 4837494 ; Nelson, Vereinigte Staaten Vereinigte Kırche?, eb 19 (1970) 167/-173;
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Manche der beteiligten Kirchen sınd selbst AaUuUs früheren Kirchenunionen hervorgegan-
SCn So vereinıgte sich beispielsweise die 1939 entstandene Methodist Church (siehe
oben 764) 1mM Jahr 1968 MI1t der Brüderunität und nımmt 1U  >; als United Methodist
Church den Verhandlungen teil. Nıcht offiziell beteiligt siınd neben den römischen
Katholiken un den Orthodoxen die Lutheraner, Baptisten, Mennoniten un Brüder.

Die (AOGU 1STt VOT allem deshalb bedeutsam, weıl sich iıhr nach W1e€e VOT schwarze
und weiße Kirchen beteiligen, obwohl der „instiıtutionalısierte Rassısmus“ 1ne dauernde
erhebliche Belastung der Verhandlungen bedeutet, weıl S1e ferner den bei jedem
Unionsprojekt entstehenden sozlalpsychologisch begründeten Schwierigkeiten MI1t einem
erheblichen organısatorischen Aufwand STteUErn versucht. Sie bemüht sıch auch, allen
kritischen Stimmen dieses Projekt sorgfältig Rechnung tragen. Kritisch wırd

die COGH eingewandt, hier estehe die Gefahr e1nes Ikirchlichen Narzifßmus oder
S1e leiste einem unreflektierten Nationalismus nach dem Motto „eın Volk, ine Kirche“
Vorschub: da ferner oyroße Kontessionen W1e€e eLtw2 die römisch-katholische Kırche oder
die Lutheraner nıcht beteiligt seıen, se1 iıne neuerliche Konftessionalisierung des amer1-
Kanischen kırchlichen Lebens arger als vorher befürchten.

Im Arı 1970 verabschiedete die Vollversammlung der GCOCU eınen ersten Ent-
wurf eines Unionsplans und übergab ıh den Kirchen un den einzelnen Gemeıinden

Studium un Stellungnahme. Inzwischen haben sıch rund 400 01010 Kırchenglieder
der Diskussion des Plans beteiligt. Die 11 Vollversammlung ZOS 1mM Frühjahr 1973
folgende Biılanz: „Fast ohne Ausnahme erkennen die Teilnehmer die fundamentale
Wirklichkeit der Einheit der Kirche und bekennen sich ZzU Auftrag des Evangeliums,
die Eınheit, die 1n Christus gegeben wurde, sichtbar machen. Überdies zeıigen die
Reaktionen ine allgemeine Übereinstimmung der Kirchen hinsichtlich Glauben, CGottes-
dienst und die grundlegende Art des geistlichen Amts der Kirche ber INa  an WAar 1mM
allgemeıinen noch nıcht bereit, die organısatorischen Strukturen, die für ıne kirchliche
Einheit vorgeschlagen wurden, akzeptieren.“ Man se1 sich klar geworden, dafß eNLT-

wicklungsfähige Vorschläge für organiısatorische Strukturen EFSE „Adus der Erfahrung
gemeinsamen Lebens und Arbeitens entstehen“ könnten. Man empfehle daher, die Be-
zıehungen autf allen Ebenen intens1iıvieren, „dynamische Gemeinschatten“
schaften, die die künftige Kırchenunion auf okaler Ebene vorbereiten ollen, un iıne
„Interims-Abendmahlsgemeinschaft“ autzunehmen. Aus den dabeji CWONNCHNCH Ertah-
IUNSCH könne dann „eIn vollständiger Unionsplan für 1ne kirchliche Einheit der
römisch-katholischen Kırche, der evangelıschen und der reformierten Kirchen eNi-

stehen“ Z

Bornhäuser, Kommt eine Kirchenunion 1n Nordamerika?, eb 19 (1970) 314—318; Gassmann, Dıie
sıch vereinigende Kırche Eın umtassender Unionsplan für die Kirchen der USA, 1n * Luth Monatshette
(1970) 281-—-283; Groscurth, „Union“ auf amerikanisch, In vang Ommentare (1970) /30—/733;
Amerikanisches Unionsprojekt aut dem Prüfstand, 1n : HerdKorr 27 (1968) 218—220); Crow, Ecu-
men1ısm an the Consultation Church Union, 1n Journal ot Ecumenical Studies (1967) 581—602
(Litz9: azZzu Smith, Editorial Response, eb. 603—610

24 Zit 1n * kum Pressedienst, Nr 14 (L17 SE
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Die Kırchenunionen und die konfessionellen Weltbünde

Das Verhältnis 7zwischen den okalen Kirchenunionen un den konfessionellen Welt-
bünden War Jange elit prekär S, Ursache dafür WAar iıne verschiedene Akzentsetzung
des Verständnisses VO  - Kircheneinheit: Die Unionskirchen sind die Verkörperung des
Gedankens, daß Einheit der Kirche VOT allem sichthare Einheit der Christen, die kon-
kret 1n einem Land miıteinander leben, bedeuten musse. Dıie Bıldung der konfessionellen
Weltbünde WAar demgegenüber VO  3 dem Wunsch >  N, „der über die einzelnen
Länder, Natıonen und Kontinente hinausgreifenden unıversalen Diımension der Kirche
und ihrer Einheit Ausdruck verleihen“ 26. In der Vergangenheit wurden diese Ver-

schiedenen Akzente weıthin aktisch als miteinander konkurrierende und siıch CN-
seit1g behindernde, störende oder -}  ar ausschließende Prinzıpien empfunden.

Eın Dyositıveres Verhältnis zwıschen Weltbünden und Unionskirchen entwickelte sıch
1m Lauftf der etzten zwölf Jahre Die dritte Vollversammlung des Weltkirchenrats 1n
Neu-Delhi 1961 machte sıch Z,U) Anwalt der Unionskirchen und forderte die Welt-
bünde auf, sıch die Auffassung eıgen machen, „da{fß die Einheit aller Christen
jedem Orr die natürlıch 1ne Einheit in Wahrheit ZU Ziel haben mujß, VO  } Ze2eN-

traler Wiıchtigkeit 1St  < Z Umgekehrt machte sıch die vierte Vollversammlung iın Upp-
cala 1968 Z Anwalt der unıversalen Einheitsvorstellung der Weltbünde un: richtete
in einer gew1ssen Korrektur un Ergäanzung der Sıcht VO  3 Neu-Delhi die Adresse
Ger Unionskirchen die Erklärung, daß dem Prinzıp der „Einheit aller Christen jedem
Ort“ VO Neu-Delhi das Prinzıp der „Einheıt aller Christen allen Orten“ hınzuge-
fügt werden musse. „Das ordert die Kiırchen allen Orten (nicht zuletzt sınd die
Unionskirchen gemeıint!) ZUrFr Einsicht auf, daß S1e zusammengehören und aufgerufen
sınd, gemeınsam handeln. In einer Zeıt, in der die Menschen offensichtlich VON-

einander abhängig sind, 1St dringlicher, die Bande siıchtbar machen, die die
Christen in eıner unıversalen Gemeinschaft 7zusammentühren.“ Sowohl die Weltbünde
als auch dıe Unionskirchen haben sıch dieser Kritik vestellt. An die Stelle gegenseıltiger
Zurückhaltung 1St heute 1m Verhältnis zwischen ihnen die Bereitschaft gyegenseıtiger
Ergänzung 1 gemeınsamen Bemühen Einheit

Dıie Einstellung der Weltbünde den Unionskirchen, 1n denen ıne ihrer Mitglieds-
kırchen aufgegangen ISt, äßt siıch VOT allem Wwel Fragen ablesen, einma[l der
rage, inwıeweılt und welchen Bedingungen ıne volle kirchliche Gemeinschaft
7zwischen den Unionskirchen und den kontessionellen Weltbünden autrechterhal-
ten wird un: Inw1ıeweılt ine Unionskirche Miıtglied 1n den Weltbünden se1in kann, AaUuUsSs

denen die vereinigten Partnerkirchen StaAmMMEN, ZU andern der rage, ob die Welt-

25 Vgl ZU' Folgenden: Meyer‚ Das Verhältnis zwischen Unionskirchen Uun! konftessionellen Welt-
bünden, 1n Groscurth, 48-_65

26

Neu-Delhi 1961 Dokumentarbericht (Stuttgart 148
Uppsala 68 spricht. Sektionsberichte (Genf 14
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bünde bereit sind den Unionskirchen weiterhin finanzielle Unterstutzung gewäh-
TeN

Für den Reformierten Weltbund beispielsweise ergab sıch L 1Da Schwierigkeit diese
Fragen POS1ULV beantworten In der bis 1970 gültıgen Verfassung hiefß „Unıierte
Kirchen die ıhrem Bekenntnis iıhrem Leben un!: ihrer Kirchenordnung Nen Aaus-

reichenden und wesentlichen Teil des reformıerten Erbes bewahrt haben, sind eben-
$alls berechtigt sıch die Mitgliedschaft Retormierten Weltbund bewerben
Nach Erklärung VO  - 1964 ermuntert der Retormuierte Weltbund die Kırchen, „MI1T
anderen reformierten Kirchen oder Kirchen anderer Traditionen die Möglichkeit
ENSCICH Gemeinschaft SCMEINSAMCN Handelns oder [032028 Unıon untersuchen

Kur die Anglican Communıon äßt sıch die Änderung der Haltung gegenüber Unıi0onen
Testtall der Kiırche VO  3 Südindien ablesen Die Lambeth Konfterenz VO  « 1930

ANntwortetie aut die Frage, WIC sich die Beziehung 7zwischen der Anglıcan Communıon
un: der @I gestalten werde, d1ıe  A Nr CSI werde „keıine anglikanische Kirche SC1IMH jedoch
SCSl jEAUS „begrenzte nterkommunion möglıch folgendem Sınn „Ihre bischöflich
ordinierten Amtstrager werden berechtigt SC1IN, entsprechend den üblichen Bestim-

MUNSCH den Kirchen der Anglikanischen Gemeinschaft das Abendmahl auszuteilen
Ihre Kommunikanten werden berechtigt SCHH, den Kirchen der Anglikanischen Ge-
meinschaft das Abendmahl empfangen Jene Amtsträger der CS die nıcht
bischöflich ordiniert sind hätten hingegen eın entsprechendes Recht den Kirchen
der Anglikanıschen Gemeinschaft Die Lambeth Konterenzen VO  ; 19458% und 1958 be-
halten diesen Standpunkt wesentlichen be1 Eıne 1NEUEC Einstellung ZEWINNT erst die
Konfterenz VO  e 1968 „a die Kiırche VO  w Südiındien siıch als 1Ne bischöflich verfaßte

derdarstellt und alle ıhre Glieder Gemeinschaft MI1L dem Bischof stehen, sind WITLr

Meıinung, da{fß nunmehr für die Kırchen der Angliıkanischen Gemeinschaft der Weg often
15T YAENE Herstellung der vollen Abendmahlsgemeinschaft M1 der Kirche VO  e} Südindien

Sehr 7zurückhaltend verhielt sich der Lutherische Weltbund YSt die Vollver-
sammlung des Evıan 1970 brachte 1381> Oftnung S1e erklärt „Der achtet
die Gemeinschaft und Autonomie SC1INECT Mitgliedskirchen und versucht deshalb nıcht

Kırchen VO  e} Unionsgesprächen abzuhalten sondern steht ihnen vielmehr darin
auf Verlangen be]1 Als Kriterium, ob 1Ne Vereinigung VO  e} Kirchen „als echter Aus-
druck der Finheit der Kırche verstanden werden könne Y der die wesentliche
Übereinstimmung der Glaubenserklärung IMM1L der Lehrbasıis des Bezüglich der
Frage, ob 3UBÜKS unıerte Kirche Mitglied LWB werden könne erklärt der | DV  S das
se1 jedem einzelnen Fall C1ISCNS untersuchen. Der erklärt sich bereit, die
Unionskirchen auch weiterhin Ananziell unterstutzen.

Angemerkt SCH, da die Frage, ob die Unionskirchen 3881= Mitgliedschaft ı kontessi0-
nellen Weltbünden anstreben sollen, VO  =) den Unionskirchen unterschiedlich beurteıilt
wird Manche Unionskirchen lehnen AH6 solche Mitgliedschaft als „Rekonfessionalıi-

29 Zum Folgenden vgl die Zitate bei eyer, Groscurth 50 58

776



Kırchenunzonen ım Jahrhundert

sierung“ ab, andere (z United Church of Canada) sind Mitglied in mehreren Welt-
bünden und bilden ein wichtiges Ferment, die Weltbünde einander näherzubringen.

In der Vergangenheit haben die Weltbünde die Kirchenunionsbewegung WEeNn

überhaupt fast LLUL in der Weiıse unterstutzt, da s1e den eiınem Unionsprojekt
beteiligten Mitgliedskirchen theologische und finanzielle Hılte gewährten. In den letz-
ten Jahren ISt dabei nıcht geblieben: Die Weltbünde Lreten 1U auch unmittelbar
miteinander in den theologischen Dialog; bekanntes Beispiel 1St der Dialog zwischen
der Anglıcan Communıion un dem 3l Man versucht bei aller Achtung VOT der
Autonomie der Mıtgliedskirchen die 1ın den regıonalen Unionsverhandlungen aut-
tauchenden unıversalen Fragen des Glaubens und der Kirchenverfassung auf der ihnen
entsprechenden unıversalen Ebene einem Konsens zuzuführen. Die Weltbünde können
auf diese Weıse die regionalen Unionsverhandlungen VO  ; Problemen entlasten, die
erfahrungsgemäfß solche Verhandlungen 1n erhebliche Krisen ühren können; ferner
ergeben sich zwıschen Weltbünden und Unionskirchen VO  e} Anftfang Möglichkeiten
eines CHNgETrTEN Kontakts: schließlich wırken die Ergebnisse des Dialogs 7zwiıischen den
Weltbünden möglicherweise als Anregung, LECEUEC Unionsprojekte auf regionaler Ebene
in Angriff nehmen.

Die Kirchenunionen und die ewegung für Glauben und Kirchenverfassung

Dıie ewegung bzw die Kommıissıon für Glauben und Kırchenverfassung 31 hat War

ın der Vergangenheit CIHSC Kontakte miıt den verschiedenen Bemühungen Kirchen-
unıonen gehalten, ihnen Impulse vermittelt und ihrerseits Anregungen AuSs den Unions-
verhandlungen CWONNCN, aber sS1e hat sıch estrikt davor gehütet, direkt 1n die Organı-
satıon VO  w Unionsverhandlungen einzugreifen, und [03°47B gezögert, auf Anfragen hın
mMiıt irgendwelchen Empfehlungen NLEWOrIen. Sıe hat sıch damıt fast überstreng
die Verfassung der Kommissıon gehalten: „Nur die Kirchen selbst haben die Befugnis,
Schritte 1n Rıchtung auf ine Unı10on einzuleiten, iındem s1e miıteinander in Verhandlun-
SCH treten.“ Diese Zurückhaltung War einem Gutteil ohl auch dadurch CTZWUNSCHI,
dafß die orthodoxen und lutherischen Vertreter erklärt hatten, S1e würden ıhre Mıt-
arbeıit 1n der Kommissıon aufkündigen, falls diese Unionsverhandlungen helfend
mitwiıirke ö2

Heute besteht W ar der Grundsatz der Nichteinmischung weıter. ber die Kommiıs-
S10N ISt aktiver geworden. Sıe für einen regelmäßigen Austausch VO Informatio-
15  a über die verschiedenen Unionsverhandlungen. Vertreter der Kommıissıon nehmen
anders als früher auf Wunsch VO  e} Unionsausschüssen wichtigen Sıtzungen ihrer

30 Vgl den Schlußbericht der anglikanisch-lutherischen Lehrgespräche (April in Luth und-
schau ZD (197%2) 505—522; Teilabdruck 1n * HerdKorr 76 (1972) 610—-616

81 Vgl ZU' Folgenden: Vıscher, nıonen 1n der ökmenischen ewegung heute, 1n ! Groscurth, 2547
32 Vgl Miıchael, Art Faıth and Order, 1n : LThK E
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Verhandlungen teil. S1ie jefert theologische Spezialstudien Fragen, die ıhr VO  e}

Unionskirchen oder Unionsausschüssen vorgelegt werden.
Von besonderer Bedeutung WAar 7zweitelsohne eın Beschluß der Kommuissıon 1m Jahr

1964, ınternationalen Konferenzen über Unıon und Unionsverhandlungen e1INZU-
Jaden, den Unionskirchen und Unionsauss  üussen Gelegenheıit geben, Erfahrun-
CN und Probleme miteinander auszutauschen, auch ihre Stellung gegenüber den kon-
tessionellen Weltbünden klären und durch diese umfassendere Horıizonte eröffnenden
Kontakte der Gefahr eınes kirchlichen Proviınzıalısmus un Nationalismus entgehen.
nzwischen fanden W el dieser Konferenzen 1ın Bossey 1967 und in Limuryu Kent4)
1970 In Limuru siıeben Unionskirchen und Unionsverhandlungen vertreten,
dazu kamen Vertreter VO  ) sechs kontessionellen Weltbünden und wWwel Mitarbeiter des
römischen Einheitssekretariats 33 Neben Grundsatzdıiskussionen beispielsweise über die
Identität der Kirche, über die Frage, 1n welchem Ma{l dıe Einheit der Kirche autf ein
formuliertes Bekenntnis gyegründet sein könne und musse, oder welcher Zusammenhang
7zwischen Lehre und ethischen Forderungen bestehen habe werden aut diesen Kon-
ferenzen auch sehr praktische Fragen erortert, beispielsweise die rage, in welchem
Stadiıum VO  } Unionsverhandlungen Inan mMi1t der zunächst fakultativen Einführung
NEUeETr gemeiınsamer Gottesdiensttormulare beginnen solle, oder die Frage, W1e INa die
luft 7zwischen dem Diskussionsstand des Unionsauss  Usses und dem Glaubensbewuft-
se1n 1n den Gemeinden besser überbrücken könne. DDenn die Erfahrung lehrt, st_ellte
111a  - in Limuru fest, „dafß VO  w ausschlaggebender Bedeutung 1St, die Kırche
den Diskussionen und Verhandlungen beteiligen“, weil sıch Verzögerungen und
Schwierigkeiten me1st dann ergaben, wenn „die Gemeinde nıcht in die Überlegungen
mit einbezogen worden WAar und auch nıcht VO  ’ Anftfang aufgefordert wurde, den
VO  o} den Unterhandlungsausschüssen und Kommuissionen ausgearbeiteten Vorschlägen
Stellung nehmen“ D Nach einem Beschlufß VO  e Limuru sollen solche Konterenzen 1n
Zukunft alle dreı Jahre statthinden.

Auft der Konfterenz 1n Limuru betonte Man, da{ßß tür Unionspläne kein einheit-
lıches Schema gyeben könne: „Vereinigte Kirchen sind vielgestaltig, dafß S1e sıch eıner
Definition oder Beschreibung entziehen.“ Man müfite also 1 einzelnen prüfen, welche
Folgerungen siıch Aaus den Erfahrungen der Un1i0onen un Unionsverhandlungen be1i-
spielsweise für dıe ökumenische ewegung 1n Deutschland zıehen lassen. ine besondere
Schwierigkeit ISTt 1n diesem Zusammenhang, dafß hier 1n Deutschland einem Unions-
plan siıcher auch die römisch-katholische Kirche beteiligt se1in müßte. In der römisch-
katholischen Kirche sind aber die Teilkirchen nıcht 1in der gleichen Weıse AUTONOM W1€e
die einzelnen reformatorischen Kirchen und Denominationen innerhal ıhrer Welt-
bünde Man müßte deshalb NCUC, difterenziertere Lösungen finden, für die bisher

33 Groscurth (s Anm 139 399
34 Vgl Zusammenfassung der Diskussion 1n Limuru, in Groscurth, 133—-151, Zitate eb 147
35 Groscurth, 150
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noch keine Vorbilder 21bt. Vermutlich kann 19803  . dazu AaUusSs den Erfahrungen VO  } COGU
ein1ıges lernen.

Dreıi Gesichtspunkte sejen abschließend wenı1gstens gENANNT, denen ein Unionsplan
jedenfalls Rechnung tragen mu{ Erstens MU: jeder kirchliche Einigungsprozefß als eın
mzeldımensionaler Prozeß begriffen werden. Die theologische Forschung, das kıirchliche
AMt,; das Glaubensbewußfßtsein 1n den konkreten Gemeinden mIıt seinen vielfältigen
Lebensäufßerungen können nıcht Je für sıch allein die Einheit der Kirche schaften: s$1e
sind eigenständıge, spezifische Omente innerhal des Einigungsprozesses, die einander
anerkennen, ermöglıchen, kritisch Öördern und vorantreiben mussenl

Es dürfte tferner nıcht möglich se1N, einen detaillierten Gesamtplan für den Eınıgungs-
prozeßß erstellen, der VO  - den Eersten Schritten bis um endgültigen Ziel den Weg ZAUON

Einheit 1mM einzelnen vorzeichnet und seıne Einhaltung sicherstellt. Angesichts der —

übersehbaren Vielschichtigkeit des Eınigungsvorgangs oilt CD einen Stufenplan EeNTt-

wickeln, der 1m Rahmen einer allgemeinen Zielvorstellung und einer ungefähren
Gesamtkonzeption des Einigungswegs zunächst einmal die ersten Stutfen 1mM einzelnen
plant Die jeweils nächsten Stutfen können dann 1im Verlauf der vorhergehenden Stufen
aut Grund der dabei CWONNCHNCH Erfahrungen und Berücksichtigung der aufge-

Schwierigkeiten konkretisiert werden. Gegebenenfalls mu{fß 3853  ; VO  5 Stufe
Stute auch die Gesamtkonzeption und die Zielvorstellung revidieren.

Schlie{ßlich zeiıgen die Erfahrungen, da{fß eın solcher Einigungsprozeiß, der alle Dımen-
sSıonen kirchlichen Lebens umtassen will, immer eın langwieriger Prozefßß seıin wird. Das
INa zunächst manche Ungeduld ernüchtern. Wenn INa  ; sich 1aber grundsätzliıch darın
ein1g 1st, daß die Einheit der Kirche eın erstrebenswertes Ziel 1St, dann tolgt Aus dieser
Einsicht mehr die Forderung, diesen Prozefß möglıchst bald in Gang bringen.
Man sollte wenıger blofß auf dem beharren, W as INa  w heute „noch nıcht“ für möglıch
hält, vielmehr alles fördern, W as heute schon möglich 1St, und mut1g die Schritte Cun, die
auf dem Weg ZUuUr Einheit weıterftführen.

36 Näheres: Fries Pannenberg, Einheit un: Vieltalt des Glaubens (Seminarbericht), 1n * Una
Sancta 25 (1973) 123—144, bes 138 f_.
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